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Berufsfachschule II  

einjähriger Bildungsgang für Wirtschaft und Verwaltung 

 
Ziel 
 
Qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) 
 
 
Aufnahmevoraussetzung 
 
Abschluss der Berufsfachschule I für Wirtschaft und Verwaltung unter folgenden Bedingungen: 

 - Notendurchschnitt von mindestens 3,0 

- in wenigstens zwei der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik die Note „befriedigend“  

 
Anmeldung 
 
Anmeldungen werden vom ersten Schultag nach den Weihnachtsferien  

b i s   z u m   0 1 . M ä r z 

in unserem Sekretariat entgegengenommen. Anmeldeformulare sind dort erhältlich oder können auf der Website 
www.bbsw2-lu.de heruntergeladen werden. 
 
 
Abschluss 
 
Am Ende des Bildungsgangs findet in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Englisch, Mathematik sowie 
berufsbezogener Unterricht eine besondere Leistungsüberprüfung statt. Diese besteht aus Klassenarbeiten, 
welche bei der Berechnung der Endnoten doppelt gewichtet werden. 
Der Besuch der Berufsfachschule II eröffnet die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss die Schulzeit auf die 
Ausbildungszeit in einem kaufmännischen Beruf als erstes Jahr der Berufsausbildung anzurechnen. 
  
Das Abschlusszeugnis der Berufsfachschule II verleiht den qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
S t u n d e n t a f e l 

 
 
 

 
Unterrichtsfächer 

 

 
Gesamtstundenzahl 

 
A. Pflichtfächer 
 

 

Deutsch / Kommunikation (K) 160 
Fremdsprache (K) 160 
Mathematik (K) 160 
Religion oder Ersatzfach Ethik (G) 80 
Sozialkunde (G) 120 
Sport (G) 80 
Methodentraining (G) 80 
Berufsbezogener Unterricht im Schwerpunkt 
Betriebswirtschaft (K) 

280 

 
B. Wahlpflichtfächer 
 

 
80 

(Berufsbezogenes Fach)    oder (80) 
(Biologie, Chemie, Physik) (80) 
2. Fremdsprache (G) (80) 
Informationsverarbeitung (G) (80) 
 

C. Förderunterricht oder 
zusatzqualifizierender Unterricht 

 

 
120 

 
 
(K) = Kernfach 
(G) = Grundfach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


